
JugendgesetzAuszug aus dem Steiermärkischen 

Weitere Informationen auf: www.jugendschutz.steiermark.at

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:
 1. Kinder: Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr;
 2. Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr;
 4. Erwachsene: Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

und verheiratete Jugendliche;
 5. Erziehungsberechtigte: Eltern, Elternteile, Pfl egeeltern, Pfl e-

geelternteile und sonstige Personen, die nach bürgerlichem 
Recht erziehungsberechtigt sind;

 6. Aufsichtspersonen: 
  a) Erziehungsberechtigte
  b) Erwachsene, denen die Aufsicht berufl ich anvertraut oder 

von einem Erziehungsberechtigten vorübergehend oder 
auf Dauer übertragen ist; dies ist von der Aufsichtsperson 
glaubhaft zu machen;

 7. Gebrannter Alkohol: Durch Brennen (Destillation) hergestell-
te Spirituosen; Nicht darunter fallen alkoholhältige Nahrungs-
ergänzungsmittel und diätische Lebensmittel im Sinne des 
Lebensmittelgesetzes 1975 sowie alkoholhältige Arzneimittel 
im Sinne des Arzneimittelgesetzes.

 9. Spirituosenhältige Mischgetränke: Getränke, die gebrannten 
Alkohol enthalten; 

 10. Alkopops: Gemisch von Spirituosen und Limonaden, Frucht-
säften oder anderen gesüßten Getränken;

 11. Droge: Psychoaktive Stoffe, die auf Grund ihrer chemischen 
Beschaffenheit über Stoffwechselprozesse auf das zentrale 
Nervensystem wirken und so Veränderungen, insbesondere 
der Sinnesempfi ndungen, der Stimmungslage, des Bewusst-
seins, anderer psychischer Bereiche oder des Handelns aus-
lösen können, ausgenommen Alkohol und Nikotin (Tabak);

 12. Tabakerzeugnis: jedes Erzeugnis, das zum Rauchen, 
Schnupfen, Lutschen oder Kauen bestimmt ist, sofern es 
ganz oder teilweise aus Tabak, und zwar unabhängig davon, 
ob es sich um Tabak in gentechnisch veränderter oder unver-
änderter Form handelt, besteht;

 13. Veranstaltung: Veranstaltung im Sinne der Begriffsbestim-
mung des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes 2012, 
LGBl. Nr. 88/2012, unabhängig davon, ob die Durchfüh-
rung der Veranstaltung dem Stmk. Veranstaltungsgesetz 
unterliegt;

 14. öffentlich: öffentlich im Sinne der Begriffsbestimmung des 
Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes 2012, LGBl. Nr. 
88/2012;

 15. Veranstalterin/Veranstalter: Veranstalterin/Veranstalter im 
Sinne der Begriffsbestimmung des Steiermärkischen Veran-
staltungsgesetzes 2012, LGBl. Nr. 88/2012;

 16. Spielapparate: Geldspiel- und Unterhaltungsspielapparate, 
die bundes- oder landesgesetzlich irgendeiner Form der Re-
gistrierung oder Genehmigung unterliegen;

 17. Geldspielapparate (Bagatellglücksspielautomaten und Ge-
schicklichkeitsapparate): Spielapparate, mit denen um ver-
mögenswerte Gewinne oder Verluste gespielt wird. Ob die 
Entscheidung über Gewinn oder Verlust ausschließlich oder 
überwiegend vom Zufall oder von der Geschicklichkeit des 
Spielers abhängt oder ob der Gewinn vom Geldspielapparat 
selbst oder auf andere Weise ausgefolgt wird, ist unerheblich. 
Spielapparate, die nach ihrer Art und Beschaffenheit eine 
Verwendung als Geldspielapparate erwarten lassen, gelten 
selbst dann als solche, wenn in Hinweisen und Ankündigun-
gen die Erzielung eines Gewinnes ausgeschlossen wird,

 18. Unterhaltungsspielapparate: Spielapparate, die nach ihrer Art 
und Beschaffenheit eine Verwendung als Geldspielapparate 
nicht zulassen. Freispiele, die beim Betrieb solcher Unterhal-
tungsspielapparate erzielt werden, gelten nicht als Gewinn,

 19. Betrieb: jede Wirtschaftseinheit, deren Zweck es (auch) ist, 
Güter oder Dienstleistungen anzubieten,

§ 14 Pfl ichten der Erwachsenen
(1) Aufsichtspersonen sind verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
die ihrer Aufsicht unterstehenden Kinder und Jugendlichen die Be-
stimmungen dieses Gesetzes einhalten. Erziehungsberechtigte 
haben bei der Übertragung der Aufsicht sorgfältig und verantwor-
tungsbewusst vorzugehen.

(2) Erwachsene dürfen Kindern und Jugendlichen die Übertretung 
dieses Gesetzes nicht ermöglichen oder erleichtern. Sie haben sich 
so zu verhalten, dass Kinder und Jugendliche in ihrer körperlichen, 
geistigen, seelischen, sittlichen, ethischen, charakterlichen und/
oder sozialen Entwicklung nicht geschädigt werden.
(3) Personen, hinsichtlich deren Betrieb oder Veranstaltung Kinder 
und Jugendliche Beschränkungen oder Verboten unterliegen, sind 
verpfl ichtet,
 1. dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche diese Beschrän-

kungen bzw. Verbote einhalten. Hierzu haben sie insbeson-
dere nötigenfalls das Alter festzustellen und den Zutritt bzw. 
Aufenthalt zu den Betriebsräumlichkeiten bzw. Betriebsgrund-
stücken und Veranstaltungsorten zu untersagen; sie haben 
nachzuweisen, dass sie alles unternommen haben, um dieser 
Verpfl ichtung nachzukommen;

 2. auf die Beschränkungen und Verbote für Kinder und Jugendli-
che in deutlich lesbarer Schrift hinzuweisen wie folgt:

  a) in Betrieben an deutlich sichtbarer Stelle, bei Bordellen 
und bordellähnlichen Einrichtungen im Sinne des Pros-
titutionsgesetzes, LGBl. Nr. 16/1998, jedenfalls an allen 
Eingängen,

  b) bei Veranstaltungen an allen Einlass- und Kartenverkaufs-
stellen und

  c) auf bzw. in unmittelbarer Nähe von Spielapparaten.

§ 15 Ausgehzeiten von Kindern und Jugendlichen
(1) Für den Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten (z.B. Plät-
zen, Straßen, Parks, Freiland, Verkehrsmittel usw.), in Betrieben 
(insbesondere Handelsbetrieben, Gastbetrieben, Buschenschen-
ken) und Vereinslokalen sowie für den Besuch von öffentlichen und 
nicht öffentlichen Veranstaltungen gilt Abs. 2 als maximaler Zeitrah-
men. Wie weit dieser Zeitrahmen ausgeschöpft werden darf, be-
stimmen ausschließlich die Erziehungsberechtigten.
(2) Der Aufenthalt ist erlaubt
 1. ohne Begleitung einer Aufsichtsperson
  a) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in 

der Zeit von 5 bis 21 Uhr
  b) vom vollendeten 14. Lebensjahr bis zum 

vollendeten 16. Lebensjahr in der Zeit von 5 bis 23 Uhr
  c) ab dem vollendeten 16. Lebensjahr unbegrenzt.
Diese Zeiten gelten nicht für jenen Bereich, der von der Wohnung der 
Erziehungsberechtigten aus beaufsichtigbar ist und auch tatsächlich 
beaufsichtigt wird.
 2. in Begleitung einer Aufsichtsperson ohne zeitliche Begren-

zung, sofern dies mit den Zielen des Jugendschutzes verein-
bar und das Kindeswohl nicht gefährdet ist.

§ 16 Aufenthaltsverbote und -einschränkungen
(1) Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist verboten:
 1. der Aufenthalt in Betrieben, Vereinslokalen und bei Veran-

staltungen, wenn wegen der Art der Darbietung oder Schau-
stellung anzunehmen ist, dass diese Kinder und Jugendli-
che in ihrer körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen, 
ethischen, charakterlichen und/oder sozialen Entwicklung 
beeinträchtigen könnten, und

 2. die Teilnahme an solchen Darbietungen und 
Schaustellungen.

(2) Verboten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere der Aufenthalt 
in Bordellen, Nachtlokalen, Peepshows, Swingerclubs, Sexshops, 
(Sport)Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen sowie in Lokalen, 
in denen ausschließlich alkoholische Getränke mit gebranntem 
Alkohol ausgeschenkt werden.
(3) Verboten im Sinne des Abs. 1 ist weiters der Aufenthalt in 
Räumen, in denen Geldspielapparate betrieben werden. Bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr ist überdies der Aufenthalt in Räumen, 
in denen Unterhaltungsspielapparate betrieben werden, verboten. 
Beides gilt nicht für Räume, die für das Gastgewerbe zugelassen 
sind und wo dieses Gewerbe auch tatsächlich ausgeübt wird.

§ 17 Benützung von Spielapparaten und Teilnahme an 
Glücksspielen
(1) Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr  ist die Benützung von 
Unterhaltungsspielapparaten verboten, danach unter sinngemä-
ßer Anwendung des § 20 erlaubt.

(2) Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist 
 1. die Benützung von Geldspielapparaten,
 2. die Teilnahme an Glücksspielen und Sportwetten jeder Art 

untersagt, ausgenommen Glücksspiele  wie Zahlenlotto, 
Klassenlotterie, Lotto, Sporttoto, Zusatzspiel, Tombola, 
Glückshafen und vergleichbare Ausspielungen, die im 
Glücksspielgesetz geregelt sind.

§ 18 Erwerb, Besitz und Konsum von Alkohol, 
Tabakerzeugnissen, Drogen und ähnlichen Stoffen
(1) Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind der Erwerb, Besitz 
und Konsum von alkoholischen Getränken und Tabakerzeugnis-
sen verboten.
(2) Darüber hinaus sind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr der 
Erwerb, Besitz und Konsum von Getränken mit gebranntem Alko-
hol sowie von spirituosenhältigen Mischgetränken, insbesondere 
„Alkopops“, verboten. 
(3) Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind der Erwerb, Besitz 
und Konsum von Drogen und ähnlichen Stoffen, die nicht unter 
das Suchtmittelgesetz fallen, die jedoch allein oder in Verbindung 
mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung oder Stimu-
lierung herbeiführen können, verboten, außer deren Anwendung 
wird ärztlich angeordnet.
(4) Verboten ist jede Form der Abgabe (wie verschenken, an-
bieten, verkaufen, überlassen usw.) alkoholischer Getränke und 
Tabakerzeugnisse sowie von Drogen und ähnlichen Stoffen, die 
nicht unter das Suchtmittelgesetz fallen, an Personen, denen der 
Erwerb, Besitz und Konsum nicht gestattet ist. Die Verbots- und 
Strafbestimmungen der Gewerbeordnung bezüglich der Abgabe 
und Ausschank von alkoholischen Getränken an Kinder und Ju-
gendliche bleiben unberührt.

§ 20 Jugendgefährdende Medien, Gegenstände 
und Dienstleistungen
(1) Medien, Gegenstände und Dienstleistungen, die Kinder und 
Jugendliche gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, 
vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden, ins-
besondere wenn sie
 1. die Darstellung krimineller Handlungen von menschenver-

achtender Brutalität als Unterhaltung zeigen oder der Ver-
herrlichung von Gewalt dienen,

 2. Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Weltanschauung, na-
tionalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, 
ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer Behinderung 
diskriminieren 

 3. pornographische Handlungen darstellen.
(2) Über Antrag der Eigentümerin/des Eigentümers oder des 
sonst darüber Verfügungsberechtigten hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde mit Bescheid festzustellen, ob es sich um Medien, 
Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 handelt 
oder nicht. Solche Feststellungsbescheide können auch von Amts 
wegen erlassen werden.
(3) Wer gewerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleis-
tungen im Sinne des Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt oder 
zugänglich macht, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbeson-
dere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, 
Aufschriften, mündliche Hinweise u. dgl. dafür zu sorgen, dass 
Kinder und Jugendliche davon ausgeschlossen sind. Die Bezirks-
verwaltungsbehörde ist berechtigt, im Einzelfall mit Bescheid jene 
Vorkehrungen vorzuschreiben, die zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen erforderlich sind.
(4) Kindern und Jugendlichen ist es verboten, jugendgefährdende 
Medien oder Gegenstände zu erwerben oder zu besitzen.

§ 21 Altersnachweis
(1) Wer gegenüber Personen, die die Einhaltung des Jugend-
schutzgesetzes zu überwachen haben und Personen, denen 
durch dieses Gesetz Kontrollpfl ichten auferlegt werden, ein be-
stimmtes Alter oder eine bestimmte Altersstufe angibt, hat sein 
Alter bzw. die Gleichstellung mit Erwachsenen entsprechend 
nachzuweisen.
(2) Der Nachweis kann erbracht werden durch die Jugendkarte 
des Landes Steiermark, die Jugendkarte bzw. den Jugendaus-
weis eines anderen Landes, einen amtlichen Lichtbildausweis 

oder Ähnliches. Der Ausweis muss auf jeden Fall folgende Merk-
male aufweisen: 
 1. vollständiger Name,
 2. Geburtsdatum und 
 3. Passbild.

§ 23 Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheits-
dienstes
Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der 
Vollziehung der Jugendschutzbestimmungen zur Unterstützung 
der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuwirken durch
 1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungs-

übertretungen
 2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von 

Verwaltungs-(straf) verfahren erforderlich sind.

§ 24 Jugendschutz-Aufsichtsorgane
(1) Zur Vorbeugung und Verfolgung von Übertretungen der §§ 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 sowie der dazu ergangenen 
Verordnungen und Bescheide können Aufsichtsorgane gemäß 
dem Steiermärkischen Aufsichtsorgangesetz – StAOG, LGBl. Nr. 
95/2007, bestellt werden.

§ 25 Behörden- und Organbefugnisse
(1) Den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes und den Jugendschutz-Aufsichtsor-
ganen ist, soweit dies zur Vollziehung der Jugendschutzbestim-
mungen erforderlich ist,
 1. ungehindert Zutritt zu allen Betriebs-, Veranstaltungs- und 

Vereinsräumen sowie den dazugehörigen Liegenschaften 
zu gewähren;

 2. die zur Identitätsfeststellung erforderliche Auskunft zu 
erteilen. 

(2) Die Befugnisse, die nach dem Steiermärkischen Aufsichtsor-
gangesetz und dem Verwaltungsstrafgesetz 1991 den Organen 
zukommen, bleiben unberührt.
(3)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind darüber 
hinaus berechtigt, erforderlichenfalls zur Durchsetzung der Zu-
tritts- und Überprüfungsrechte unmittelbare Befehls- und Zwangs-
gewalt anzuwenden, wobei die Verhältnismäßigkeit zum Anlass 
und zum angestrebten Erfolg zu wahren ist.
(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und die Ju-
gendschutz-Aufsichtsorgane sind berechtigt, zur Verhinderung 
oder Vorbeugung weiterer Übertretungen durch Kinder und Ju-
gendliche jugendgefährdende Medien oder Gegenstände, al-
koholische Getränke, Tabakerzeugnisse und Drogen, die den 
Gegenstand einer strafbaren Handlung gemäß §§ 26 und 27 ge-
bildet haben, abzunehmen und der Bezirksverwaltungsbehörde 
zu übergeben. Sie können auch abgenommene alkoholische Ge-
tränke und Tabakerzeugnisse von geringem Wert ohne Anspruch 
auf Entschädigung sofort vernichten. Die Erziehungsberechtig-
ten haben die abgenommenen Gegenstände nach Aufforderung 
durch die Bezirksverwaltungsbehörde abzuholen. Ist die dafür 
festgesetzte angemessene Frist verstrichen, hat die Bezirksver-
waltungsbehörde unter sinngemäßer Anwendung der Verfallsver-
ordnung vorzugehen.

§ 26 Strafbestimmungen für Erwachsene
Erwachsene, die gegen die Bestimmungen der §§ 14 Abs. 1, 15, 
19 Abs. 2, 20 Abs. 3, 21 und 25 Abs.1 verstoßen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung und sind mit einer Geldstrafe bis zu EUR 
3.000, im Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen.
Erwachsene, die gegen die Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2, 14 
Abs. 3, 18 Abs. 4 und 20 Abs. 1 verstoßen, die in Bescheiden ge-
troffenen Anordnungen und vorgeschriebenen Aufl agen oder Ge-
bote bzw. Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnung nicht einhalten, begehen eine Verwaltungsübertre-
tung und sind mit einer Geldstrafe bis zu EUR 15.000, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen 
zu bestrafen.
Bei einer innerhalb von drei Jahren wiederholten Begehung einer 
Verwaltungsübertretung gem. Abs. 1 und 2 kann die Bezirksver-
waltungsbehörde Erwachsenen als Teil der Strafe die Teilnahme 

an einer Schulung zum Thema Jugendschutz bis zu einer Ge-
samtdauer von vier Stunden auftragen, wenn dies aus präventiven 
Gründen notwendig erscheint; sollten die Übertretungen aber im 
Rahmen der Ausübung eines Gewerbes gemäß der Gewerbeord-
nung erfolgen, so kann eine Schulung nicht aufgetragen werden. 
Gleichzeitig begangene Übertretungen zählen hinsichtlich der 
Berechnung der Jahresfrist als eine Übertretung. Ab einer neu-
erlichen Übertretung nach der Schulung beginnt die Jahresfrist 
wieder zu laufen. Den Schulungsteilnehmerinnen/Schulungsteil-
nehmern kann ein Beitrag zu den Kosten der Schulung vorge-
schrieben werden. Nähere Bestimmungen zu Ablauf, Inhalt und 
Kosten der Schulung können durch Verordnung der Landesregie-
rung festgelegt werden.

§ 27 Strafbestimmungen für Jugendliche
Jugendliche, die gegen die Bestimmungen der §§ 15 Abs. 2, 16, 
17, 18 Abs. 1, 2, 3, 4, 19 Abs. 1, 20 Abs. 4, 21 
und 25 Abs. 1 verstoßen, die in Bescheiden getroffenen Anord-
nungen bzw. vorgeschriebenen Aufl agen oder Gebote bzw. Ver-
bote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung 
nicht einhalten, begehen eine Verwaltungsübertretung und sind 
mit einer Geldstrafe bis zu EUR 300 zu bestrafen.

Als Strafe oder als Teil der Strafe kann die Bezirksverwaltungsbe-
hörde die Teilnahme an Beratungsgesprächen, zu welchen auch 
Erziehungsberechtigte geladen werden können, Gruppenarbeiten 
oder einer Schulung zum Thema Jugendschutz bis zu einer Ge-
samtdauer von acht Stunden auftragen, wenn dies aus präventi-
ven Gründen notwendig erscheint. Sollte es zweckmäßiger sein, 
kann der/dem Jugendlichen auch aufgetragen werden, eine sozia-
le Leistung zu erbringen, insbesondere durch Mithilfe im Jugend-, 
Gesundheits- und Behindertenbereich, in der Altenpfl ege oder 
in Tierschutzeinrichtungen. Das Ausmaß der zu erbringenden 
sozialen Leistung darf insgesamt 36 Stunden und täglich sechs 
Stunden nicht übersteigen. Ein Nachweis über die Erfüllung des 
Auftrags ist auf Verlangen der Behörde von der/dem Jugendlichen 
zu erbringen.

§ 28 Testkäufe
(1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden 
können Testkäufe bzw. -geschäfte in folgenden Bereichen durch-
führen:
 1. Alkohol, Tabakerzeugnisse, Drogen und ähnliche Stoffe so-

wie jugendgefährdende Medien,
 2. Glücksspiele und
 3. Benützung von Geldspielapparaten.
Sie können damit eine geeignete Einrichtung beauftragen, ins-
besondere eine, die (auch) im Bereich Jugend oder Konsumen-
tenschutz tätig ist. Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 
an Testkäufen und -geschäften ist nicht strafbar; die erworbenen 
Waren sind der durchführenden Stelle abzuliefern. § 7 VStG ist 
nicht anzuwenden.
(2) Bei begründetem Verdacht, dass ein Betrieb
 1. Alkohol, Tabakerzeugnisse, Drogen und ähnliche Stoffe 

oder jugendgefährdende Medien an Kinder und Jugendli-
che abgibt, denen der diesbezügliche Erwerb, Besitz oder 
Konsum nicht erlaubt ist, bzw. 

 2. Kindern und Jugendlichen die nicht erlaubte
  a) Benützung von Spielapparaten oder
  b) Teilnahme an Glücksspielen und Sportwetten
ermöglicht, kann die Bezirksverwaltungsbehörde zum Zweck der 
Einleitung eines Strafverfahrens einen gezielten Testkauf (Test-
geschäft) durchführen, wenn die Aufklärung auf andere Weise 
nicht oder nur mit erheblichem Verwaltungsaufwand möglich ist. 
Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden.


